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PRO & KONTRA

Soll man den Rassendiskriminierungs-Artikel
weiter ausdehnen?

Roman Heggli
Geschäftsleiter Pink Cross

Ende
letzten Jahres

hat das Parlament
mit der Erweiterung der
Anti-Rassismusstrafnorm

erstmals einen expliziten

Schutz vor Diskriminierung

für homo- und

bisexuelle Menschen in

einem Gesetz
festgeschrieben. Ein längst
fälliger Schritt! Denn

momentan herrscht eine
absurde Situation: Wenn
sich die Beleidigung oder

Hetze gegen eine einzelne Person richtet, kann diese eine

Ehrverletzungsklage einreichen. Wenn es sich aber an eine

ganze Gruppe, wie z.B. «die Homosexuellen» richtet, ist das

bisher nicht strafbar.

Dieser erste Diskriminierungsschutz ist dringend notwendig:
Noch immer ist «schwul» eines der beliebtesten Schimpfwörter

auf den Pausenplätzen in diesem Land. Noch immer
haben viele junge Menschen Angst vor dem Coming-Out.
Noch immer werden Jugendliche von ihrem Umfeld zu «Ho-

mo-Heilungen» gedrängt. Und noch immer ist die Suizidalität

bei nicht-heterosexuellen Jugendlichen etwa fünfmal

höher als bei ihren heterosexuellen Peers.

Das kommt nicht von ungefähr. Solange es legal und «normal»

ist, gegen homo- und bisexuelle Menschen zu hetzen

und sie pauschal herabzusetzen, wird sich daran wenig
ändern. Die Erweiterung ist deshalb auch symbolisch wichtig,

sagt sie doch: Diskriminierung und Hetze ist keine Meinung,
sondern eine Straftat.

Genau deshalb bedroht die Erweiterung nicht die

Meinungsfreiheit. «Schwulenwitze» sind zwar meist nicht lustig,
doch wird deswegen niemand vor Gericht gestellt. Wir dürfen

aber nicht zulassen, dass weiterhin ungestraft Hass

gegen vulnerable Minderheiten verbreitet werden darf. Denn

das Klima des Hasses kann dazu führen, dass sich junge
Menschen das Leben nehmen - nur weil sie nicht heterosexuell

sind.

Roman Heggli ist Vizepräsident der Gleichstellungskommission des
Kantons Basel-Stadt

Dr. iur. Andrea Caroni
FDP-Ständerat Kanton

Appenzell A.-Rh.

Fast
bei jedem Wetter

halte ich die

Regenbogenflagge hoch

und setze mich aus
liberaler Überzeugung für
Themen wie Ehe für alle,

Adoption durch

Gleichgeschlechtliche oder die

eingetragene Partnerschaft

ein. Zur Frage aber,

ob man den

Rassendiskriminierungs-Artikel immer
weiter ausdehnen soll,
finde ich mich für einmal

nicht im gleichen Lager wie die Regenbogen-Koalition.
Das Strafrecht sollte in einem Rechtsstaat stets als letztes

Mittel zum Einsatz kommen. Es ist in diesem Fall eine

zu grobe und meines Erachtens auch unnötige Keule im

Kampf um Meinungshoheit. Es gibt heute schon einen
breiten Schutz für das Individuum, das aufgrund seiner
sexuellen Orientierung beleidigt oder gar bedroht wird.

Jede Ausdehnung der Anti-Rassismus-Strafnorm wird weitere

nach sich ziehen. Die UNO wünscht sich von uns bereits

schon strafrechtlichen Diskriminierungsschutz wegen der

Sprache, des Geschlechts, wegen Behinderungen oder der

Nationalität. Was wäre, wenn wir es plötzlich unter Strafe stellen,

dass man schlecht über andere politische Gesinnungen

spricht («du Neoliberaler», «du Cüpli-Sozialist»)? Möglich
wäre auch, dass man irgendwann nicht mehr schlecht über

die regionale Herkunft sprechen darf. Mit einer solchen
strafrechtlich bewehrten Regelung hätten wir Appenzeller den

Vorteil, dass man endlich aufhören müsste, uns als Halbkan-

ton-Einwohner zu bezeichnen: Das wäre dann endlich strafbar.

Aber das wäre auch schon der einzige positive Effekt.

Die Grundsatzfrage ist also: Wollen wir das Strafrecht auf

immer mehr Kriterien ausdehnen und damit das Prinzip der
«ultima ratio» im Strafrecht verwässern? Ich bin gegen eine

Erweiterung, weil ich die Meinungsfreiheit hochhalte und

finde, das beste Rezept gegen eine dumme Äusserung ist

nicht das Strafrecht, sondern eine gescheite Gegenrede.

Andrea Caroni ist Rechtsanwalt und Lehrbeauftragter der Universität
St. Gallen
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